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Potsdam, 17.07.2023 
 
Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Betreuungsvereinen 
 
Sehr geehrter Herr Wendte, 
 
mit Schreiben vom 30. Juni 2023 erhielt der Landesbehindertenbeirat (LBB) 
Brandenburg Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf einer 
Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Betreuungsvereinen nach § 6 Abs. 5 
BbgAGBtOG.  
 
Davon macht der LBB mit nachfolgenden Anmerkungen Gebrauch: 
 
Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel zur Sicherstellung der Aufgaben der 
Betreuungsvereine werden nach dem vorliegenden Entwurf so aufgeteilt, dass 
lediglich 35 % der Gesamtfördersumme als Basisförderung zur Finanzierung der 
Querschnittsarbeit dienen, während weitere 50 % der Gesamtfördersumme  nur bei 
„Übererfüllung“ der gesetzlichen Anforderungen gewährt werden sollen. Begründet 
wird dies mit der Zielvorstellung, mit dem Erhöhungsbetrag Anreize für die 
Betreuungsvereine für mehr und bessere Qualität zu setzen. 
 
Der LBB hält die vorgesehene Quotierung  35 % Basisförderung zu 50 % 
Übererfüllungsförderung insbesondere angesichts des Fachkräftemangels nicht für 
sachgerecht, zumal konkretisierende Regelungen zur Qualitätsmessung fehlen. 
Gerade die Querschnittsarbeit braucht ein solides und verlässliches finanzielles 
Fundament, bevor auch nur an Übererfüllung der Anforderungen zu denken ist. Es 
müsste eher umgekehrt sein: 50 % Basisförderung, 35 %  Übererfüllungsförderung. 
Der LBB könnte sich allerdings noch eine weitere Verschiebung zugunsten der 
Basis-Querschnittsarbeit vorstellen.  
 
Wir plädieren dafür, mit einer Basisförderung von 50 % und 
einem  Erhöhungsbetrag  von 35 % zu beginnen und das Ergebnis der so gestalteten 
Förderung nach angemessener Zeit zu evaluieren, d.h. festzustellen, ob der hier 
vorgeschlagene Erhöhungsbetrag Anreize zur Qualitätsverbesserung setzen konnte. 
Das bedingt allerdings in jedem Fall geeignete Instrumente zur Qualitätsmessung.  



 
Dem LBB ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass insbesondere die unterstützte 
Entscheidungsfindung betreuter Menschen als das wesentliches Element des neuen 
Betreuungsrechts berücksichtigt wird. In der Verwaltungsvorschrift wird ihr an keiner 
Stelle  Rechnung getragen.  
 
Wir beteiligen uns gern an der weiteren Arbeit an der Verwaltungsvorschrift und 
stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Monika Paulat 
LBB-Vorsitzende 
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